
 
 

I. Zeugnisbemerkungen zum Arbeitsverhalten 

Thema Nr.  Der Schüler/die Schülerin… 

Hausaufgaben 1 …erledigt die Hausaufgaben sehr zuverlässig. 

 2 … erscheint häufig ohne Hausaufgaben oder Material zum Unterricht. (ab 

20 nicht gemachter Hausaufgaben/vergessener Materialien) 

 3 … erscheint sehr häufig ohne Hausaufgaben oder Material zum 

Unterricht. (ab 25 nicht gemachter Hausaufgaben/vergessener 

Materialien) 

Pünktlichkeit 4 … erscheint häufig zu spät zum Unterricht. (ab 5 Verspätungen) 

 5 … erscheint sehr häufig zu spät zum Unterricht. (ab 10 Verspätungen) 

Klassendienste 6 … führt sehr ordentlich und zuverlässig das Klassenbuch. 

 

II. Zeugnisbemerkungen zum Sozialverhalten 

Thema Nr. Der Schüler/die Schülerin… 

Verantwortungs-

bewusstsein und 

Achtung anderer 

7 … engagiert sich in besonderem Maße für die Klassengemeinschaft. (z.B. 

herausragende Integrationsfähigkeit, herausragendes Verhalten im 

Umgang mit Konflikten, …) 

 8 … ist stets bereit, Verantwortung in der Schulgemeinschaft zu 

übernehmen und sich für die Interessen anderer engagiert einzusetzen. 

(herausragendes soziales Engagement außerhalb des Klassenverbandes) 

 9 … hält sich häufig nicht an vereinbarte Regeln des Umgangs miteinander. 

(bei Verstößen gegen den sozialen Ordnungsrahmen, s. Präambel der 

Schul- und Handyordnung) 

 

III. Zeugnisbemerkungen zum außerunterrichtlichen Engagement 

Thema Nr.  Der Schüler/die Schülerin… 

Schulmitwirkung 10 … engagiert sich als Klassensprecher/in. 

 11 … engagiert sich als Jahrgangsstufensprecher/in. 

 12 … engagiert sich als Schülersprecher/in. 

 13 … sich als Mitglied der Schülervertretung. 

 14 … sich als Mitglied der Schulkonferenz.  

 

An alle Klassenlehrer/innen und Beratungslehrer/innen 

Bitte gebt schon vor Beginn der Zeugniskonferenz zu den Nummern 1-6 sowie 10 und 11 die aus 

eurer Sicht zutreffende Bemerkung in die Notendatei ein.  

Zu den Nummern 12-14 übernimmt das SV-Lehrerteam verantwortlich die Eintragung in die 

Notendatei. 

Die Nummern 7-9 werden im Bedarfsfall während der Zeugniskonferenzen besprochen. 

Bemerkung 9 kann nur nach hinreichender Dokumentation der Verstöße und Mitteilung dieser 

an die Eltern erfolgen.      


